
AMTSBLATT 
der Stadt Meerbusch 

 
 

Nr. 16 vom 31.10.2024  16. Jahrgang 
 

 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

Rubrik Seite Thema / Betreff 

   

Öffentliche Bekanntmachung 1 Widerspruchsrecht bei Melderegisterauskünften in besonderen Fällen 

Öffentliche Bekanntmachung 2 
Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens des Bürgermeisters der 
Stadt Meerbusch 

Öffentliche Bekanntmachung 3 
Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens des Bürgermeisters der 
Stadt Meerbusch 

Öffentliche Bekanntmachung 4 
Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens des Bürgermeisters der 
Stadt Meerbusch 

Öffentliche Bekanntmachung 4 
Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens des Bürgermeisters der 
Stadt Meerbusch 

Öffentliche Bekanntmachung 5 
Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens des Bürgermeisters der 
Stadt Meerbusch 

 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Widerspruchsrecht bei Melderegisterauskünften in besonderen Fällen 
 
Gemäß den Bestimmungen des Bundesmeldegesetzes (BMG) weist die Meldebehörde (Bürgerbüro) darauf hin, 
dass das Recht besteht, Widerspruch gegen die Datenweitergabe an nachstehende Institutionen einzulegen: 
 

1. Auskunft an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
 

Das Bundesmeldegesetz sieht vor, dass den Kirchen gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG neben den Daten 
ihrer Mitglieder auch einige Grunddaten von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, übermittelt werden dürfen. Der 
betroffene Familienangehörige – nicht das Kirchenmitglied selbst – kann die Einrichtung einer 
Übermittlungssperre verlangen. Die Auskunftssperre gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden. 
 

2. Auskunft an Parteien 
 
Im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene darf die 
Meldebehörde gemäß § 50 Abs. 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft über 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften von nach dem Lebensalter 
bestimmten Gruppen von Wahlberechtigten erteilen. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten werden 
dabei nicht mit übermittelt. Die Adressen dürfen nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung 
verwendet werden. Sie sind vom Empfänger spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung 
zu löschen oder zu vernichten. 

 
3. Alters- und Ehejubilare 

 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- und 
Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde lt. § 50 Abs. 2 BMG Auskunft erteilen über 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 
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Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag 
jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
 

4. Auskunft an Adressbuchverlage 
 
Adressbuchverlagen darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Auskunft über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad 
und aktuelle Anschriften aller Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden. 

 
5. Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 

 
Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr über den freiwilligen Wehrdienst 
informieren kann, übermitteln die Meldebehörden gemäß § 36 Abs. 2 BMG i.V.m. § 58 c Abs. 1 
Soldatengesetz jeweils zum 31. März eines jeden Jahres Angaben zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden (Familienname, Vornamen und 
gegenwärtige Anschrift). Zum 31.03.2024 sind die Daten von Frauen und Männern mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im Jahr 2025 volljährig werden (Geburtsjahrgang 2007) zu übermitteln. Falls 
Sie keine Informationen durch das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
wünschen, können Sie der Datenweitergabe widersprechen. 

 
Sie, als Bürger oder Bürgerinnen, haben das Recht, bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung gebührenfrei der Weitergabe ihrer Daten zu widersprechen. Der Widerspruch kann in jedem 
Meerbuscher Bürgerbüro erklärt werden oder schriftlich eingelegt werden bei der 
 
Stadt Meerbusch, Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro), Wittenberger Straße 21, 40668 Meerbusch. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf. 
 
Meerbusch, den 18. September 2024 
 
Der Bürgermeister 
Christian Bommers 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens 
des Bürgermeisters der Stadt Meerbusch 

 

Datum 
des Schreibens 

Aktenzeichen 
Empfänger des 

Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

27.09.2024 
501000488606, SFi210 

Gedack 
Dehne, Birger 1 Place du Casino, 98000 Monaco 

 
 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen wird hiermit für den 
Bürgermeister der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das Schreiben kann beim 
 

Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 1, Zimmer 11 
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eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  9.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 13.30 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den Informationsschaukästen 
der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 
 

Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens 
des Bürgermeisters der Stadt Meerbusch 

 

Datum 
des Schreibens Aktenzeichen 

Empfänger des Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

12.01.2024 5.0100.050541.1 
SFi 220, FL 

Elizaveta Levakova 
 

33 Hacongress 
2622255 HAIFA     ISRAEL 

 
 
 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen wird hiermit für den 
Bürgermeister der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das Schreiben kann beim 
 

Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 1, Zimmer 210 
 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  9.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 14.00 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den Informationsschaukästen 
der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
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Öffentliche Bekanntmachung  
 

Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens 
des Bürgermeisters der Stadt Meerbusch 

 

Datum 
des Schreibens Aktenzeichen 

Empfänger des Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

12.01.2024 5.0100.010097.7 
SFi 220, FL 

Marianne Blum 
 

221 East 66 
NEW YORK CITY 10021 USA 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen wird hiermit für den 
Bürgermeister der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das Schreiben kann beim 
 

Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 1, Zimmer 210 
 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  9.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 14.00 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den Informationsschaukästen 
der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

Benachrichtigung über die Zustellung von Schreiben 
des Bürgermeisters der Stadt Meerbusch 

 
 

Datum 
des Schreibens Aktenzeichen 

Empfänger des Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

12.01.2024 5.0100.031935.9 Andrzej Jozef Mola Focha 33, 05-803 Pruszkow, 
Polen, z.Hd. Emilia Mola 

 
Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen werden hiermit für den 
Bürgermeister der Stadt Meerbusch die oben genannten Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
 
Die Schreiben können beim 
 

Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 1, Zimmer 217 
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eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 14.00 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den Informationsschaukästen 
der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Die Schreiben gelten nach Ablauf der Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

Benachrichtigung über die Zustellung von Schreiben 
des Bürgermeisters der Stadt Meerbusch 

 

Datum 
des Schreibens Aktenzeichen 

Empfänger des Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

12.01.2024 
06.01.2023 

5.0100.050590.0 Omar Azaitar 37 Rue Abdelwahab Agoumi 
Soussi, 1000, Rabat, Marokko 

 
Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen werden hiermit für den 
Bürgermeister der Stadt Meerbusch die oben genannten Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Schreiben können beim 
 

Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 1, Zimmer 217 
 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 14.00 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den Informationsschaukästen 
der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Die Schreiben gelten nach Ablauf der Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber:  
Der Bürgermeister  Justiziariat und Ratsbüro 

Dorfstraße 20  40667 Meerbusch / Zimmer 024 
Tel.: (0 21 32) 916 326 / Fax: (0 21 32) 916 39 326 

E-Mail: tina.ivekovic@meerbusch.de 
 

www.meerbusch.de – Immer auf dem Laufenden 

Das Amtsblatt ist das offizielle Verkündungsorgan der 
Stadt Meerbusch.  

Es erscheint bei Bedarf und hängt in den öffentlichen 
Bekanntmachungskästen der Stadt Meerbusch zur 
Einsichtnahme aus. Ferner kann das Amtsblatt unter 
nebenstehender Telefon-Nr. angefordert werden. 

Das Amtsblatt kann auch im Internet unter der Adresse 
„www.meerbusch.de“ eingesehen werden und ist dort 
auch als kostenloser Download abrufbar. 

 


